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BEKANNTMACHUNGEN

VERLUST EINES DIENSTAUSWEISES
Der Dienstausweis Nr. 350338 gültig bis 09/2024 des Herrn 
Bernd Glörfeld von Thenen  - Zentrales Gebäudemanagement 
-  wird hiermit für ungültig erklärt.

VERLUST EINES DIENSTAUSWEISES
Der Dienstausweis Nr. 350922 gültig bis 12/2024 der Frau Chris-
tiane Schäfer  - Fachbereich Gesundheit -  wird hiermit für un-
gültig erklärt.

KRAFTLOSERKLÄRUNG 
EINER SPARURKUNDE
Aufgrund unseres Aufgebotes vom 06.07.2021 sind an dem von 
der Sparkasse Krefeld ausgestellten Sparkassenbuch

Nr. 3102592999

keine Rechte geltend gemacht worden.
Gemäß Abschnitt 6 des zweiten Teils („Geschäftsrecht“) der 
Neufassung der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften - AVV 
- zum Sparkassengesetz (SpkG) durch den Runderlass des Fi-
nanzministeriums NRW vom 27.10.2009, wird die Sparurkunde 
hierdurch für kraftlos erklärt.

Krefeld, den 06.10.2021
Sparkasse Krefeld

BEBAUUNGSPLAN NR. 830 – VIRNE-
BURGSTRASSE / BERLINER STRASSE –
KORREKTUR der Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 40/21 vom 
07.10.2021:

Im Amtsblatt Nr. 40/21 ist versehentlich ein falscher Plan abge-
bildet worden.
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Die Darstellung des Plangebietes zur besseren Orientierung 
wird durch folgenden Plan ersetzt:

Krefeld, den 7. Oktober 2021
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Norbert Hudde

ERNEUTE   BEKANNTMACHUNG
AUFSTELLUNG UND ÖFFENTLICHE 
AUSLEGUNG DER 7. ÄNDERUNG DES 
FLÄCHENNUTZUNGSPLANS IM BEREICH 
ZWISCHEN VIRNEBURGSTRASSE UND 
BERLINER STRASSE (B 288)

I. Aufstellung

Der Rat der Stadt Krefeld beschloss in seiner Sitzung am 
16.09.2021:

1. Gemäß § 2 des Baugesetzbuches (BauGB), in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I. S. 3634), in 
der derzeit gültigen Fassung, wird die 7. Änderung des Flä-
chennutzungsplans im Bereich zwischen Virneburgstraße 
und Berliner Straße (B 288) aufgestellt. 

2.  Über die bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung der Behörden 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorgetragenen Stellungnahmen 
wird im Sinne der Begründung zur Vorlage entschieden. 
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3. Der Begründung zum Entwurf der 7. Flächennutzungs-

planänderung (Anlage Nr. 4 zur Vorlage Nr. 1579/21) wird 
zugestimmt. 

4. Der Entwurf zur 7. Flächennutzungsplanänderung wird 
mit der Begründung und den wesentlichen, bereits vor-
liegenden umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß  
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt. Wichtige Gründe 
zur Verlängerung der Offenlage-Dauer um einen angemes-
senen Zeitraum (§ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB) liegen nicht vor.

Krefeld, den 11. Oktober 2021
Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Markus Schön
Stadtdirektor

 
II. Öffentliche Auslegung

Der Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplans liegt mit 
der Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit

vom 25.10.2021 bis einschließlich 26.11.2021

montags- bis freitagvormittags   von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr,
montags- bis mittwochnachmittags  von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstagnachmittags  von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr,

beim Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Fachbereich Stadt- 
und Verkehrsplanung, Parkstraße 10, zu jedermanns Einsicht 
öffentlich aus.

Der Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung ist durch den Regi-
onalexpress RE 42 und die Regional¬bahnen RB 33 / 35 (Halte-
stelle Krefeld-Uerdingen Bf), die Straßenbahnlinie 043 und die 
Buslinien 054, 058, 831, 927 und 941 (Haltestelle Uerdingen 
Bf) sowie die Buslinien 058 und 059 (Haltestelle Querstraße) 
erreichbar.

Innerhalb der Auslegungsfrist können Stellungnahmen vorge-
bracht werden. Bei gleichlautenden Eingaben (Unterschriften-
listen, vervielfältigte gleichlautende Texte, etc.) wird um die 
Benennung desjenigen gebeten, der die gemeinschaftlichen 
Interessen vertritt.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Offen-
legungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Bauleitplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB un-
berücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt Krefeld deren 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Be-
deutung ist. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grund-
lage von § 3 Baugesetzbuch (BauGB). Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche 
Hinweise nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
für Bauleitplanverfahren der Stadt Krefeld“.

Gemäß § 13 BauGB besteht die Möglichkeit, die Änderung ei-
nes Flächennutzungsplanes unter folgenden Voraussetzungen 
im vereinfachten Verfahren aufzustellen:

 » Die Änderung des Flächennutzungsplanes berührt nicht die 
Grundzüge der Planung.

 » Es darf keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung oder nach Landesrecht bestehen.

 » Es dürfen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung 
von Gebieten nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-
RL) und / oder Vogelschutzrichtlinie bestehen.

 » Es dürfen keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei 
der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der 
Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 Bun-
desimmissionsschutzgesetzes zu beachten sind.

Da diese Vorgaben des § 13 BauGB eingehalten sind, wird die 
7. Änderung des Flächennutzungsplanes im vereinfachten Ver-
fahren aufgestellt. Es wird von der Umweltprüfung, von Maß-
nahmen der Umweltüberwachung, vom Umweltbericht, von der 
Angabe über verfügbare umweltbezogene Informationen sowie 
von der zusammenfassenden Erklärung abgesehen.

Nach § 3 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Ver-
einigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren 
nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß  
§ 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen 
Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Aus-
legungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können.

Während des Offenlagezeitraumes sind der Planentwurf mit Be-
gründung und die wesentlichen, bereits vorliegenden umwelt-
bezogenen Stellungnahmen im Internet unter www.krefeld.de/
bauleitplanverfahren abrufbar.

Zur besseren Orientierung ist der Änderungsbereich in einem 
Kartenausschnitt dargestellt.

Krefeld, den 12. Oktober 2021
Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Marcus Beyer
Beigeordneter
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„Krefelder Amtsblatt“ 
Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
abgegeben und ist in den Rathäusern Krefeld, Fischeln, Hüls und Uerdingen einzusehen. Das Krefelder Amtsblatt stellen wir allen Interessierten jeweils am 
Erscheinungstag (in der Regel wöchentlich donnerstags) im Internet auch  kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung. Es ist unter www.krefeld.de/amtsblatt 
zu finden. Dort kann man auch einen E-Mail Newsletter abonnieren, der über das Erscheinen eines neuen Amtsblattes informiert. Bei Postbezug beträgt 
das Bezugsgeld (einschl. Porto) jährlich 84,60 Euro. Bestellung an: Stadt Krefeld, 13 - Presse und Kommunikation, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld.

KOMMUNALER ORDNUNGSDIENST

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 
0 18 05 - 04 41 00 montags, dienstags und don-
nerstags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs 
von 14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 
Uhr bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon  
0 18 05 - 98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00 bis 19.00 Uhr,  montags, dienstags und 
donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen 
unter Telefon 07 00- 84 37 46  66 zu erreichen.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 
www.aknr.de
oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33

08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22

TELEFONSEELSORGE

NOTDIENSTE
Innung für Sanitär-Heizung-Klima-
Apparatebau Krefeld
15.10. – 17.10.2021 
Ralf Esser
Rembertstraße 118
47809 Krefeld
55 79 10 | 0172 200 59 54

22.10. – 24.10.2021 
Wilhelm Gobbers GmbH
Krützpoort 3
47804 Krefeld
82 13 860

Der Kommunale Ordnungsdienst ist Ansprechpart-
ner in Sachen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit 
auf Krefelder Straßen, Wegen und Plätzen. 

Er ist aktuell erreichbar 
montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr 
sowie samstags, sonn- und feiertags von 10 bis 19 Uhr
unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 22 25.
Außerhalb dieser Zeiten kann der KOD 
über die Leitstelle der Polizei unter der 
Rufnummer 0 21 51 / 63 40 oder per E Mail 
an KOD@Krefeld.de informiert werden.


